
(2) Im Interesse der Wahrnehmung seines Wahlrechts hat sich je
der Wahlberechtigte bei der Übergabe der Benachrichtigung von der 
Richtigkeit der enthaltenen Angaben zu überzeugen. Erforderliche Be
richtigungen in der Wählerliste sind durch den zuständigen Rat vorzu
nehmen.

§26
(1) Die Wählerlisten sind vom 21. bis zum 7. Tag vor dem Wahltag 

werktags zu einer für die Bürger günstigen Zeit in den Gebäuden der 
Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden zur öffentlichen Ein
sichtnahme auszulegen.

(2) Ort und Zeit der Auslegung sowie das Einspruchsrecht gegen 
die Wählerlisten sind durch die Räte der Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden in ortsüblicher Weise bekanntzugeben.

§27
(1) Jeder Bürger hat das Recht, Einspruch gegen die Eintragungen 

in der Wählerliste oder deren Unvollständigkeit beim zuständigen Rat 
einzulegen.

(2) Der Rat hat die Angaben sorgfältig zu prüfen und die erforder
lichen Berichtigungen vorzunehmen. Gegen die Ablehnung der Be
richtigung steht dem Antragsteller das Recht der Beschwerde bei der 
zuständigen Wahlkommission zu.

(3) Bei vorgesehener Streichung in der Wählerliste ist dem betref
fenden Bürger Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern. Die Strei
chung ist dem Bürger unverzüglich mitzuteilen. Der Bürger hat das 
Recht, bei dem für seinen Wohnsitz zuständigen Kreisgericht die Auf
hebung der Entscheidung zu beantragen. Das gleiche Recht steht dem 
Bürger zu, dessen Eintragung in die Wählerliste abgelehnt wurde.

(4) Das Kreisgericht entscheidet unter Mitwirkung des Bürgers so
wie eines Vertreters des zuständigen Rates innerhalb von 3 Tagen, spä
testens bis einen Tag vor der Wahl, in öffentlicher Verhandlung. Die 
Entscheidung ist endgültig.

§28
(1) Ein in der Wählerliste eingetragener Wahlberechtigter, der am 

Wahltag verhindert ist, in seinem Wahlbezirk zu wählen, kann beim 
zuständigen Rat einen Wahlschein beantragen. Die Ausstellung von 
Wahlscheinen ist in der Wählerliste zu vermerken.

(2) Inhaber eines Wahlscheines zur Wahl der Volkskammer kön
nen in jedem Sonderwahllokal und am Wahltag in jedem Wahllokal 
der Deutschen Demokratischen Republik wählen.

(3) Inhaber eines Wahlscheines für die Wahlen zu den örtlichen 
Volksvertretungen können nur die Volksvertretungen wählen, in de
ren Territorium sie wohnhaft sind.
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